
leitung der weiteren Mitglieder der Konfliktkommis
sionen in Stützpunkten durchgeführt wird;

— die Mitglieder der Konfliktkommissionen in Stütz
punkten mit Unterstützung der Gruppe Schulungs
leiter monatlich angeleitet werden;

— Externatslehrgänge und andere Formen der Organi
sation der Anleitung und Qualifizierung gewählt 
werden.

Bis Ende Januar 1969 lagen in den Kreisen Spremberg, 
Forst, Senftenberg, Bad Liebenwerda und Wilhelm- 
PieckrStadt Guben bereits Vereinbarungen der Kreis
vorstände des FDGB, der Direktoren der Kreisgerichte 
und der Staatsanwälte der Kreise vor. Auch in den an
deren Kreisen werden solche Vereinbarungen vorberei
tet.
Die Vereinbarungen in den Kreisen lassen erkennen, 
daß die Zielstellung der Vereinbarung der Bezirksor
gane verstanden wurde. Dabei werden auch die jewei
lige Struktur und die örtlichen Bedingungen in den 
Kreisen berücksichtigt. So sind z. B. in der Vereinbarung 
im Kreis Forst für die Schulung der Konfliktkommis
sionsmitglieder durch die Gewerkschaften zwei örtlich 
günstig gelegene Stützpunkte festgelegt worden. Im Ein
vernehmen mit den staatlichen Rechtspflegeorganen er
folgt einmal im Quartal unter Anleitung von Vertretern 
des Kreisgerichts und des Kreisstaatsanwalts eine Schu
lung der Vorsitzenden der Konfliktkommissionen. Ein
mal im Jahr wird ein Erfahrungsaustausch mit den Vor
sitzenden der Konfliktkommissionen und der BGLs und 
einmal in der zweijährigen Wahlperiode eine Rechtskon
ferenz durchgeführt.
Die aus den Vereinbarungen ersichtlichen ersten Schritte 
zur Gestaltung eines effektiven Leitungssystems im Be
zirk Cottbus sind eine gute Grundlage für die weitere 
Entwicklung der Konfliktkommissionen und die Erhö
hung ihrer gesellschaftlichen Wirksamkeit. Bei der Ver
wirklichung der in den Vereinbarungen enthaltenen 
Festlegungen ist eine Koordinierung der Aufgaben zur 
Anleitung der Konflikt- und Schiedskommissionen not
wendig, um mit geringstem gesellschaftlichem Aufwand 
einen hohen Nutzeffekt in der Tätigkeit der gesellschaft
lichen Gerichte zu erreichen.
Von diesem Gesichtspunkt sind die Berliner Bezirksor
gane bei der Ausarbeitung ihrer Vereinbarung ausge
gangen. Diese Vereinbarung soll die planmäßige und 
rationelle Gemeinschaftsarbeit der verantwortlichen Or
gane auf der Grundlage ihrer gesetzlich bestimmten Ver
antwortung gewährleisten. Zwischen den beteiligten Or
ganen werden die Arbeitspläne hinsichtlich der Schwer-
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Die gesellschaftlichen Gerichte und die
Aus der verfassungsrechtlich bestimmten Funktion der 
Staatsanwaltschaft, über die strikte Einhaltung der so
zialistischen Gesetzlichkeit zu wachen (Art. 97 der Ver
fassung), folgt, daß die Staatsanwaltschaft insofern auch 
die Kontrolle gegenüber den gesellschaftlichen Gerich
ten ausübt. Sie hat mit dazu beizutragen, daß die sozia
listische Gesetzlichkeit von den gesellschaftlichen Ge
richten in ihrer Rechtsprechung, die sie im Rahmen der 
ihnen durch Gesetz übertragenen Aufgaben ausüben 
(§ 2 GGG), strikt eingehalten wird. Dadurch wird die 
staatliche Führung des Prozesses der einheitlichen 
Rechtsverwirklichung mit gesichert.

Überprüfung und Auswertung der Beschlüsse 
der Konflikt- und Schiedskommissionen

Die Konflikt- und die Schiedskommissionen haben eine 
Durchschrift ihrer Beschlüsse innerhalb einer Woche

Punktaufgaben für die Leitung der Tätigkeit der Kon
flikt- und Schiedskommissionen abgestimmt. Insbeson
dere sind gemeinsam Probleme aus der Tätigkeit und 
Leitung der Konflikt- und Schiedskommissionen zu un
tersuchen, um ihre Erfahrungen und Möglichkeiten für 
die Leitung des gesellschaftlichen Lebens zu nutzen so
wie Schlußfolgerungen sowohl für die Tätigkeit der Kon
flikt- und Schiedskommissionen als auch für die Ge
staltung des Leitungssystems ziehen zu können. Die 
Tätigkeit der gesellschaftlichen Gerichte soll schwer
punktmäßig nach einzelnen Sachgebieten von Vertre
tern der beteiligten Organe, Mitgliedern der gesellschaft
lichen Gerichte, des Beirats und der Rechtskommission 
gemeinsam eingeschätzt werden. In der Rechtskommis
sion und im Beirat werden diese Einschätzungen bera
ten und vom Sekretariat des Bezirksvorstandes des FDGB 
und vom Präsidium des Stadtgerichts bestätigt. Diese 
Materialien sind den anderen bezirklichen Organen, den 
Kreisvorständen des FDGB und den Direktoren der 
Stadtbezirksgerichte für ihre Leitungstätigkeit zu über
geben und in geeigneter Form mit den Mitgliedern der 
Konflikt- und Schiedskommissionen auszuwerten. Be
richterstattungen über die Tätigkeit der gesellschaftli
chen Gerichte vor der Stadtverordnetenversammlung 
und ihren Organen sind — wenn es die Aufgabenstellung 
erfordert — von den beteiligten Organen gemeinsam 
mit den Vorsitzenden der gesellschaftlichen Gerichte vor
zubereiten. Die in den Rechenschaftslegungen der ge
sellschaftlichen Gerichte vor ihren Wählern getroffenen 
wesentlichen Feststellungen und andere Probleme aus 
ihrer Tätigkeit sind der jeweiligen Volksvertretung zu
zuleiten.
Hauptanliegen der Vereinbarungen, die Ausdruck einer 
neuen Qualität der wissenschaftlichen Leitung sind, ist 
es, die volle Wahrnehmung der Verantwortung der 
staatlichen und gesellschaftlicheii Organe für die Leitung 
der gesellschaftlichen Gerichte zu sichern und die dia
lektische Einheit zwischen Leitern und Geleiteten zu ge
währleisten. Zugleich werden günstige Voraussetzungen 
geschaffen, um die Grundrichtung der künftigen Tätig
keit und Leitung der gesellschaftlichen Gerichte im Be
zirk wissenschaftlich zu bestimmen. Die neu auftreten
den Probleme müssen von den beteiligten Organen bei 
der Beratung der Vereinbarungen gründlich diskutiert 
werden, um jeden Formalismus zu vermeiden und die 
Vereinbarung als Instrument der koordinierten, plan
mäßigen und rationellen Leitung der Rechtspflege und 
der vollen Wahrnehmung der Eigenverantwortung der 
einzelnen Organe zu entwickeln.

Staatsanwälte beim Generalstaatsanwalt der DDR

Aufgaben der Staatsanwaltschaft
dem Staatsanwalt des Kreises zu übersenden (§ 19 Abs. 3 
KKO bzw. SchKO). Dadurch ist dieser in der Lage, zu 
überprüfen, ob die Beschlüsse mit der sozialistischen 
Gesetzlichkeit übereinstimmen1. Gegen Beschlüsse, die 
im Ergebnis der sozialistischen Gesetzlichkeit wider
sprechen, erhebt der Kreisstaatsanwalt Einspruch beim 
Kreisgericht und leitet damit ein gerichtliches Über
prüfungsverfahren gegen die angefochtene Entschei
dung des gesellschaftlichen Gerichts ein (§ 58 Abs. 3 
KKO, § 54 Abs. 3 SchKO).
Der Kreisstaatsanwalt überprüft die Beschlüsse unter 
zwei Gesichtspunkten: Einmal unter dem Gesichts-

1 Dabei hat der Staatsanwalt gleichzeitig auf die gesellschaft
lichen Gerichte Einfluß zu nehmen, daß ihm alle Beschlüsse 
vollzählig und fristgemäß übersandt werden.
In kameradschaftlicher Weise sollte er dazu alle Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen Gerichten und 
den für deren Anleitung verantwortlichen Organen ausnutzen.


